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ErwGr

Erwägungsgrund 137 - Einstweilige Maßnahmen

1 Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Rechte und Freiheiten von betroffenen
Personen bestehen, insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der Durchsetzung des Rechts
einer betroffenen Person droht. 2 Eine Aufsichtsbehörde sollte daher hinreichend begründete
einstweilige Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet mit einer festgelegten Geltungsdauer von höchstens
drei Monaten erlassen können.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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